
LEBENDE FREMDSPRACHE 
(Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Slowenisch, Bosnisch 

/ Kroatisch / Serbisch, Ungarisch, Kroatisch, Slowakisch und Polnisch) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 
Das Ziel des Wahlpflicht-Unterrichts ist, den Schülerinnen und Schülern gemäß ihrer Interessen eine 

Erweiterung bzw. Vertiefung ihres Bildungshorizontes zu bieten. 

Didaktische Grundsätze: 
Didaktische Hinweise sind dem Abschnitt „Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung“ des 

Zweiten Teiles zu entnehmen. Die im Pflichtgegenstand vorgesehenen didaktischen Grundsätze sind im 
besonderen Maße anzuwenden. 

Inhalte und Arbeitsweisen haben sich grundsätzlich am bisher erreichten Kompetenzniveau der teil­
nehmenden Schülerinnen und Schüler zu orientieren; die Auswahl nat nach Maßgabe des Unterrichtes die 
Interessen der Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen. Dabei sollen entweder ausgewählte Fertig­
keitsbereiche eine vorzugsweise Vertiefung erfahren, inhaltliche Schwerpunktsetzungen erfolgen bzw. 
Fertigkeiten der nächst höheren Kompetenzstufe C1 des Europäischen Referenzrahmens (ERS) in die 
Fachziele einbezogen werden, falls in besonders fortgeschrittenen Lerngruppen in einem der Fertigkeits­
bereiche bereits Niveau B2 erreicht ist. 

Lehrstoff: 
Wie Lehrplan des Pflichtgegenstandes Lebende Fremdsprache. 
Die kommunikativen Teilkompetenzen, die Schülerinnen und Schüler im Wahlpflichtgegenstand 

erwerben sollen, folgen ebenfalls den international standardisierten Kompetenzniveaus des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (ERS) des Europarates. 
Kompetenzniveau C1 

Hören: Die Schülerinnen und Schüler können längeren Redebeiträgen folgen, auch wenn diese nicht 
klar strukturiert sind und wenn Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt sind. Die Schülerinnen und 
Schüler können ohne allzu große Mühe Fernsehsendungen und Spielfilme verstehen. 

Lesen: Die Schülerinnen und Schüler können lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte ver­
stehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Die Schülerinnen und Schüler können Fachartikel und längere 
technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in ihrem Fachgebiet liegen. 

An Gesprächen teilnehmen: Die Schülerinnen und Schüler können sich spontan und fließend aus-
drücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Die Schülerinnen und Schüler 
können die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel gebrauchen. Die 
Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken und ihre eigenen 
Beiträge geschickt mit denen anderer verknüpfen. 

Zusammenhängendes Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler können komplexe Sachverhalte 
ausführlich darstellen und dabei Themenpunkte miteinander verbinden, bestimmte Aspekte besonders 
ausführen und ihren Beitrag angemessen abschließen. 

Schreiben: Die Schülerinnen und Schüler können sich schriftlich klar und gut strukturiert ausdrü­
cken und ihre Ansicht ausführlich darstellen. Die Schülerinnen und Schüler können in Briefen, Aufsätzen 
oder Berichten über komplexe Sachverhalte schreiben und die für sie wesentlichen Aspekte hervorheben. 
Die Schülerinnen und Schüler können in ihren schriftlichen Texten den Stil wählen, der für die jeweiligen 
Leserinnen und Leser angemessen ist. 


